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NOTIZEN [DES VERMITTLERS IM BAUERNKRIEG, BEAT II . ZURLAUBEN,

UEBER DIE VERMITTLUNGSBEMUEHUNGEN DER IV KATH. ORTE -
V AUSG. LU]

"Möchte vilicht Jns gemein noch begärt werden einzesezen dass die Mezger so -

woll als die Pursame wegen des hinder sich fahls des Presthafften veechs in
2

glychen Rechten sollendt gehalten werden . Dis hat Malters und Littauw begärt.

Rota den Articul der ungeburden straffen : wider zuo erforderen gägen den

Landtvögten so noch Jn Läben wärendt.

Malters , Littauw , Horbw [ =Horw ] , Krienz , Emmen: Beträffendt die fürgewendte

Clägdten wegen der Fählen , Erb und ehrschäzen , auch Embdt oder heuwzehendens

halber.

Könen wir . . . niemanden an synen habenden Rechten brieff und siglen abruch

thun , wofehr aber Jemandt deshalber beschwärt zesyn vermeinte , wurdt ein Ober-

kheit der Statt Lucem [ Schultheiss und Rat ] , gebürendt einsächen zuothun und

mit Jrer erkhandtnus den beschwärden äbzehelffen geneigt syn.

pota Stillstand bis Verners Jst Jn der Willisauem puncten.
i- - -

\Kripns und Horbw : diewyl die Von Kriens undt Horbw Von altemhero des Zohls
_i· - - ■·' ·



for dem thor [ zu Luzern ] fry und ledig gewäsen , als hand U. E . von Lucern Jnen
l

solche nachgelassen.

Jres ambtsbuoch soll Jnen uff Jr begären Vor Räth und 100 wider bestetiget

werden . ^

Des Fischens halber zue Horbw last man Jnen zuo das sy mögend ein Nezen von

Landt sezen . Fahrens halb Plibts bim alten 3 mögend woll Jn Jren schiffen [ auf
1

dem Vierwaldstättersee ] fahren . Jht zfngihc .hAyibe.yi.

Knutwyl : das Jr Ambt nach dem Statt Recht sich zuo Verhalten heben solle 3 Jst

man auch zefriden.

Jn besazung des Ammans3 weybel , Statthalter und Fürsprächen will man sy by
1

alten gwonheiten verpliben lassen . " " ZyingzhdnAyibe .n"

"Des uffrits halber eines Landtvogts beruofft man sich uff die erlüterung so
1

hierumben in Jrem ambtsrecht zefinden " . " zÄ.ngzhc .hAJ.bz.n " .

1 ) Dieser Abschnitt ist durchgestrichen.

Die Glossen stammen ebenfalls von Beat II . Zurlauben. AH 65 , 437
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